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Bundessortenamt  

     
     
     
     

Registerprüfung 
Prüfung auf Unterscheidbarkeit, 
Homogenität und Beständigkeit 
1 bis 2 Standorte, 2 bis 3 Jahre 

 Registerprüfung 
Prüfung auf Unterscheidbarkeit, 
Homogenität und Beständigkeit 
1 bis 2 Standorte, 2 bis 3 Jahre 

   Wertprüfung 
Prüfung auf landeskulturellen Wert 
10 bis 30 Standorte, 2 bis 3 Jahre 

     
     
     

Erteilung des Sortenschutzes, 
Eintragung in die 

Sortenschutzrolle, 25 oder 30 
Jahre 

 Zulassung der Sorte und 
Eintragung in die Sortenliste, 

10, bei Reben 20 Jahre, 
Verlängerung möglich 

     
     
     
     
     

- Absolutes Recht 
- Züchtervorbehalt 
- Eingeschränkter Monopolgehalt 
   (Nachbaumöglichkeit) 
- 25 oder 30 Jahre Schutzdauer 

 - Öffentlich-rechtliche Zulassung als 
   Voraussetzung für Saatgutvertrieb 
- Eintragung in Sortenlisten 
- Eintragung in die Beschreibende 
  Sortenliste 
- EG-Sortenkatalog 

 


